
 

Mittelschule Ulrichsberg - Hausordnung 
Schuljahr 2025/26 

 

 

Die Schulkonferenz hat am 27. 5. 2025 gem. §44/1 des SchUG folgende Hausordnung besprochen 
und im Schulforum auch einstimmig angenommen. 
Schulpflichtgesetz §9 
(1) Die [..] aufgenommenen Schüler haben den Unterricht während der vorgeschriebenen Schulzeit 
regelmäßig und pünktlich zu besuchen, [..] und sich an den verpflichtend vorgeschriebenen 
sonstigen Schulveranstaltungen zu beteiligen. 
(2) Ein Fernbleiben von der Schule ist während der Schulzeit nur im Falle gerechtfertigter 
Verhinderung des Schülers zulässig. 
(5) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes haben den Klassenlehrer 
(Klassenvorstand) oder den Schulleiter von jeder Verhinderung des Schülers ohne Aufschub 
mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen.  
Die Schüler erscheinen zum Unterricht in angemessener Kleidung. Im Schulgebäude müssen die 
Schüler Hausschuhe, wenn möglich ohne schwarze Sohle, tragen.  
 
Verhaltenskodex: 
Allgemeiner Grundsatz: „Wir dulden kein Mobbing an unserer Schule!“ 
Wir respektieren die Persönlichkeit und Würde des anderen, unterlassen verbale und nonverbale 
Verhaltensweisen, die andere verletzen. 
Wir unterbinden diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten in Wort, Schrift und 
Tat. 
Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander. 
Wir gehen achtsam mit Nähe und Distanz um. 
 
Vor Unterrichtsbeginn: 
Für GTS-Schüler ist ab 06.45 eine Beaufsichtigung eingeteilt. Sie dürfen daher ab diesem Zeitpunkt in 
die Schule. Freiwillige Frühlernzeit ist von 7:00 – 7:25 Uhr. Die Schüler müssen spätestens um 07.35 
Uhr in der Klasse sein bzw. um 13.05 h nach der Mittagspause. 
In Begleitung der Lehrkraft gehen die Schüler/innen zum: Musikraum, Lehrküche, EDV-Raum, Tex.-
Werkraum, Physik- u. Zeichensaal. Zum Unterricht in den Turnsälen, im Hallenbad, auf dem 
Sportplatz und im Techn. Werkraum werden die Schüler von den Lehrern in der Klasse abgeholt.  
 
Pausenordnung: 
Die 5-Minuten-Pause zwischen den einzelnen U-Einheiten dient zur Vorbereitung auf die nächste U-
Einheit oder zu einer allfälligen Benützung der WC-Anlagen. Ansonsten bleiben die Schüler/innen in 
den Klassen. 
Kommt nach dem Läuten kein Lehrer, meldet das der Klassensprecher in der Direktion oder im 
Konferenzzimmer. Während der Pausen müssen die Klassentüren offen sein (Aufsichtspflicht). 
Die Schüler müssen in den Pausen in ihrem Stockwerk bleiben. Während der Unterrichtszeit bzw. in 
einer Vormittags- oder Nachmittagspause darf das Schulhaus nur mit Erlaubnis eines Lehrers 
verlassen werden. 
Auf den Gängen und vor allem im Stiegenhaus ist aus Sicherheitsgründen das Laufen verboten, 
außerdem ist das Sitzen im Stiegenbereich nicht erlaubt. 
Während der Pausen, bzw. wenn kein Lehrer in der Klasse ist, dürfen die Fenster nur gekippt sein. 
 



Mittagspause: 
Für GTS-Schüler ist in der Schule eine Aufsicht eingerichtet. Sie können beliebig ins Freie bzw. in den 
Ort gehen (siehe Einverständniserklärung der Eltern) oder in der Klasse bleiben. 
Ins Schulgebäude dürfen nicht mitgenommen werden: 
Laserleuchten, Speiseeis, Schlecker, Kaugummi, Getränkedosen bzw. Glasflaschen, Kaffeebecher, 
insbesondere Energy-Getränke und koffeinhaltige Getränke. 
 
Nach Unterrichtsschluss: 
Schüler, die lt. Stundenplan oder wegen Unterrichtsentfalls schon mittags oder um 14.00 frei haben, 
müssen mit dem nächstmöglichen Bus nach Hause fahren. Nur jene Schüler, die erst nach 15.45 Uhr 
einen Bus haben, dürfen den GR neben dem Haupteingang benützen (Freizeitbereich, Anmeldung).  
Nach der letzten Unterrichtseinheit stellen die Schüler die Sessel auf die Bänke, schließen die 
Fenster und drehen die Jalousien nach oben.  
 
Digitale Geräte: 
Mobiltelefone: müssen während des Schultages ausgeschaltet und im Spind oder (falls nicht 
vorhanden) in der Schultasche sein! Erst nach dem Verlassen des Schulgebäudes darf es verwendet 
werden! Kein Handy vor der Eingangstür! 
Bei einem Vergehen werden Schüler/innen in die Schülerliste an der Klassentüre eingetragen.   (+ 
Datum und Lehrerkürzel) 
1.Vergehen➔ Verwarnung + ein Stricherl 
2.Vergehen➔ Stricherl/ Handy ist bis 16 Uhr konfisziert 
3.Vergehen➔ Eltern müssen das Handy am nächsten Tag abholen 
Laptops befinden sich, wenn sie Im Unterricht nicht gebraucht werden, im eigenen Bankfach. 
Klassenräume werden beim Verlassen der gesamten Klasse abgesperrt. Geräte werden in der Früh 
und in der Mittagspause nicht benützt. 
Geräte und auch das Zubehör (Ladekabel, Kopfhörer, Maus oder USB-Stick..) werden einsetzbar 
gehalten: keine Schäden, aufgeladen, aktualisiert (Updates) und ein geeigneter Transportschutz ist 
vorhanden. 
 
Sauberkeit: 
Damit die Bushaltestelle, die Schule mit allen Nebenräumen - besonders auch die eigene Klasse - 
sauber bleibt, müssen alle mithelfen und sind alle mitverantwortlich. 
Müll vermeiden, den Mist in den Abfallkorb, Altpapier in den entsprechenden Behälter.......sollte für 
alle eine selbstverständliche Gewohnheit werden. 
 
Rauchverbot: 
Das allgemeine Rauchverbot auf dem Schulareal gilt nicht nur während des Schultages, sondern 
auch bei Abendveranstaltungen (sportl. Veranstaltungen, VHS-Kurse etc.) 
 
Katastrophenfälle: 
Für Katastrophenfälle gibt es einen Räumungsplan. Die Schüler müssen klassen- bzw. gruppenweise 
unter strikter Befolgung der Anordnung der Lehrer zum Sammelplatz gehen. 
Sammelplatz ist hinter der Turnhalle. 


